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Der im Jahre 2013 von GMMA vorgestellte GMMA Travel Grant wurde auch im 

Jahre 2015 an geeignete Bewerber und Bewerberinnen gewährt. 

Die jungen Forscher und Forscherinnen, die mit dem GMMA Travel Grant 

finanziell unterstützt werden um Ihre Forschungspapiere auf nationalen und 

internationalen Konferenzen präsentieren zu können, sind für diese Möglichkeit 

sehr dankbar. 

Auch der im Jahre 2014 zum ersten Mal vorgestellte GMMA Travel Grant zur 

AŶreise für BewerďuŶgsgespräĐhe auf deŵ iŶterŶatioŶaleŶ „Joď Market“ für 
junge Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen im Rahmen der jährlichen 

Konferenz der Allied Social Sciences in den Vereinigten Staaten wurde im Jahr 

2015 fortgesetzt. 

Die dementsprechend geförderten Absolventen und Absolventinnen haben die 

Gespräche und nachfolgenden Vortragseinladungen gemeistert und bereits im 

Jahr 2015 die entsprechenden Arbeitsstellen angetreten; so z. B. Frau Nina 

Biljanovska beim Internationalen Währungsfonds in Washington, DC und Herr 

Sebastian Kripfganz bei der University of Exeter in Grossbritannien. 

Anbei finden Sie die Berichte unserer Absolventen und Absolventinnen.  Es 

wurden insgesamt 7 Studenten mit einem Gesamtbetrag von Euro 3.723,81 

gefördert. 

Die GMMA-Mitglieder wurden zu der IMFS/CEPR CoŶfereŶĐe „ResearĐh 
Meeting on Global Banking and Bank Resolution sowie zu IMFS/CFS „ECB aŶd 
Its Watchers XVI“ Conference, die am 10. und 11. März 2015 an der Goethe- 

Universität in Frankfurt stattgefunden hat, eingeladen.  

 

 



 

 

Dies ist eine erstklassige Gelegenheit für die Mitglieder der GMMA ihr 

Netzwerk untereinander zu pflegen und neue Kontakte zu knüpfen, da diese 

internationale Konferenz mit international renommierten Rednern nur auf 

persönliche Einladung besucht werden kann. 

In Jahr 2015 hat GMMA die alle drei Jahre abzugebende Steuererklärung beim 

Finanzamt ordnungsgemäß abgegeben und im Mai 2015 sowohl die gesonderte 

Feststellung über die Einhaltung der satzungsgemäßen Voraussetzung nach den 

§§ 51, 59, 60 und 61 AO als auch den Freistellungsbescheid für weitere 3 Jahre 

bekommen. 

Seit Dezember 2015 hat GMMA eine neue Webseite, an der weiterhin noch 

gearbeitet wird. 

Nun können künftig alle Events und Neuigkeiten über unseren Verein auf der 

Webseite gefunden werden. 

Die neue Webseite lautet: www.gmma-frankfurt.de 

 

http://www.gmma-frankfurt.de/















